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Rundschreiben

Wir informieren Sie darüber, dass mit Umwandlung in ein Gesetz der sog. Vereinfachungs-
verordnung DL 73/2022 die Frist für die Übermittlung der zusammenfassenden Meldungen
INTRASTAT der  innergemeinschaftlichen  Lieferungen  und Leistungen (Einkauf  und Ver-
kauf)  wieder  auf  den 25.  des  Folgemonats1,  d.h.  der  25.  des  auf  den  Bezugszeitraum
folgenden Monats, festgelegt worden ist. In der ursprünglichen Fassung der genannten Ve-
rordnung2 war die Verpflichtung zur Einreichung der INTRASTAT-Meldungen bis zum Ende
des auf den Bezugszeitraum folgenden Monats verlängert worden.

Die nächste Frist für diejenigen, die verpflichtet sind, die INTRASTAT-Meldung monatlich
zu übermitteln, ist daher der 25. August für den Monat Juli.

Über die Neuerungen zu den INTRASTAT-Meldungen für Operationen ab 2022 hatten wir
Sie bereits in unseren Rundschreiben Nr. 10 und Nr. 35 dieses Jahres ausführlich informiert.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Winkler & Sandrini
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

 

1 Art. 50 Abs. 6-bis Gesetzesdekret  DL 331/93
2 Art. 3 Abs. 2 des DL 73/2022, in Kraft getreten seit 22.6.2022, dann mit Änderungen am 2. August 2022 in Gesetz umgewandelt  
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INTRASTAT-Meldung - elektronischer Versand - Termin des 25. des Folge-
monats wiederhergestellt
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